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.Das Buch bietet Studierenden und Praktikern einen ausführlichen Überblick über das Insolvenz-

recht auf dem neuesten Stand der Rechtslage. Der gewählte Aufbau ist der bereits mit dem 
Insolvenzrechtsänderungsgesetz (IRÄG) 2010 erfolgten Neuordnung der insolvenzrechtlichen 
Strukturen geschuldet; auch wird der allen Reformen seit dem IRÄG 2010 innewohnende Sa-
nierungsgedanke durch die vorrangige Behandlung der sanierungsrechtlichen Instrumente zum 
Ausdruck gebracht. Um Gemeinsamkeiten bei allen Erscheinungsformen des Insolvenzver-fahrens 
– Konkursverfahren, Sanierungsverfahren mit und ohne Eigenverwaltung – herauszuarbeiten, 
werden möglichst viele materielle und formelle Frage- und Problemstellungen „vor die Klammer“ 
gezogen. Um auch die Anforderungen der (Kredit-)Wirtschaft besser zu berücksichtigen, wurde 
besonderes Augenmerk auf die Rechtsstellung gesicherter Gläubiger gelegt. Breiter Raum wurde 
der erst jüngst in Kraft getretenen Restruktuierungsordnung (ReO) und der Gesamtreform des 
Exekutionsrechts (GREx) gewidmet. Wo immer möglich und angebracht, wurden Querverweise 
zwischen der vorinsolvenzlichen Restrukturierung und der „klassischen“ Insolvenz vorgenom-
men. Überdies wurde das Buch um drei wichtige Kapitel erweitert: So werden einerseits die sehr 
wesentlichen abgabenrechtlichen Komponenten der Insolvenz eingehend erörtert und anderer-
seits deren strafrechtliche Aspekte umfassend behandelt, wobei sich letztere Darstellung nicht 
auf die Kommentierung der einschlägigen Kridadelikte und artverwandten Delikte beschränkt, 
sondern erläutert, welche Funktion das Strafrecht im Rahmen von Insolvenzen (bzw der Insol-
venzprävention) hat und welche Bausteine es hier gibt. Außerdem wird in einem weiteren Kapitel 
das besondere Zusammenspiel zwischen Insolvenz- und Exekutionsrecht dargestellt, wobei unter 
anderem auch ein Praxisansatz geboten werden soll, um frustrierte Vermögensexekutionen zu 
vermeiden. In gewohnter Weise haben die neueste Kommentarliteratur und die aktuelle Recht-
sprechung Eingang in die Darstellung gefunden.
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Vorwort

Seit der dritten Auflage des Lehrbuchs im Jahr 2018 sind nunmehr fünf 
Jahre vergangen. Dieser Zeitraum erforderte es, sowohl das – in Teilen bereits 
überholte – Werk auf den aktuellen Stand zu bringen, aber auch zu erweitern, 
um Studierenden und Praktikern einen ausführlichen Überblick nicht nur 
über die Kernmaterie des Insolvenzrechts, sondern auch über Rechtsgebiete 
zu bieten, die mit diesem eng verzahnt sind.

Auch bei der vierten Auflage wurde der bei der Vorauflage gewählte, 
bewährte Aufbau, der schon der mit dem Insolvenzrechtsänderungsgesetz 
(IRÄG) 2010 erfolgten Neuordnung der insolvenzrechtlichen Strukturen 
geschuldet war, beibehalten; auch wird der allen Reformen seit dem IRÄG 
2010 innewohnende Sanierungsgedanke durch die vorrangige Behandlung 
der sanierungsrechtlichen Instrumente zum Ausdruck gebracht. Um Gemein-
samkeiten bei allen Erscheinungsformen des Insolvenzverfahrens – Kon-
kursverfahren, Sanierungsverfahren mit und ohne Eigenverwaltung – her-
auszuarbeiten, werden möglichst viele materielle und formelle Frage- und 
Problemstellungen „vor die Klammer“ gezogen. Um auch die Anforderungen 
der (Kredit-)Wirtschaft besser zu berücksichtigen, wurde besonderes Augen-
merk auf die Rechtsstellung gesicherter Gläubiger gelegt. Breiter Raum wur-
de der erst jüngst in Kraft getretenen Restruktuierungsordnung (ReO) und 
der Gesamtreform des Exekutionsrechts (GREx) gewidmet. Wo immer mög-
lich und angebracht, wurden Querverweise zwischen der vorinsolvenzlichen 
Restrukturierung und der „klassischen“ Insolvenz vorgenommen.

Überdies wurde das Buch um drei wichtige Kapitel erweitert: So wer-
den einerseits die sehr wesentlichen, abgabenrechtlichen Komponenten der 
Insolvenz eingehend erörtert und andererseits deren strafrechtliche Aspekte 
umfassend behandelt, wobei sich letztere Darstellung nicht auf die Kom-
mentierung der einschlägigen Kridadelikte und artverwandten Delikte be-
schränkt, sondern erläutert, welche Funktion das Strafrecht im Rahmen von 
Insolvenzen (bzw der Insolvenzprävention) hat und welche Bausteine es 
hier gibt. Außerdem wird in einem weiteren Kapitel das besondere Zusam-
menspiel zwischen Insolvenz- und Exekutionsrecht dargestellt, wobei unter 
anderem auch ein Praxisansatz geboten werden soll, um frustrierte Vermö-
gensexekutionen zu vermeiden. In gewohnter Weise haben die neueste Kom-
mentarliteratur und die aktuelle Rechtsprechung Eingang in die Darstellung 
gefunden.

Um das Werk auf aktuellen Stand zu bringen, galt es, neben der Einar-
beitung der neuen gesetzlichen Grundlagen wichtige Judikatur und Literatur 
(letztere kann im Bereich des Insolvenzrechts – wie bereits bei der zweiten 
und dritten Auflage – nur als überbordend bezeichnet werden) zu berücksich-
tigen, soweit dies in einer Kurzdarstellung möglich und sinnvoll ist.
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I. DIE GRUNDLAGEN  
DES INSOLVENZRECHTS

A. Die Entwicklung des österreichischen Insolvenzrechts

Lit: Skedl, Die Grundlagen des österreichischen Konkursrechts in ihrer historischen 
Entwicklung, in FS Wach III (1913, Neudruck 1970) 225; Barazon, Gedanken zur Neuge-
staltung des österreichischen Insolvenzrechtes, AnwBl SonderNr Feb 1974, 3; Hanisch, 
Die Entwicklungstendenzen des gegenwärtigen Insolvenzrechts in rechtsvergleichender 
Sicht, JBl 1977, 237; Kaltenbäck, Zur Reform des Insolvenzrechts, ÖJZ 1977, 62; Geppert, 
Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1982, DRdA 1983, 45; Jelinek, Das Insolvenzrechtsände-
rungsgesetz 1982, JBl 1983, 144; Rechberger, Bemerkungen zur österreichischen Insol-
venzrechtsreform, ZZP 98 (1985) 257; Konecny, Verfahrensrechtliche Probleme der ge-
planten KO-Novelle 1993, ecolex 1992, 836; Washüttl, Wie der Bankier die KO-Novelle 
sieht, ecolex 1992, 833; Wilhelm, Der Privatkonkurs wird möglich, ecolex 1992, 685;  
Bartos, Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1994, SozSi 1994, 161; H. Fink, Der neue Privat-
konkurs – Gesetzestexte, Materialien, Wertung (1994); Konecny, Insolvenz und Sanierung 
in Österreich, DZWir 1994, 227; Mohr, Das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1994 – Eine 
Übersicht über den insolvenzrechtlichen Teil des Gesetzes, IKS 1994, H 1, 34; M.  
Bydlinski, Der neue Privatkonkurs, JAP 1994/95, 49; Frauenberger/Oberhammer, Kon-
kurs und Ausgleich nach dem Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1994, JAP 1994/95, 137; 
Mohr, Der Ministerialentwurf des Insolvenzrechtsänderungsgesetzes 1997 – Ein Überblick 
über die Änderungen der Insolvenzgesetze und das Unternehmensreorganisationsgesetz, 
ZIK 1996, 194; Chiwitt-Oberhammer, Inkrafttreten des IRÄG 1997 und des IESG-Ände-
rungsgesetzes, ZIK 1997, 113; Konecny, Das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1997, 
SparkZ 1997, 721; Reich-Rohrwig/Zehetner, Das neue Insolvenzrecht: IRÄG 1997 und 
IESG (1997); Rechberger, Das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1997, JAP 1997/98, 183; 
Bertl/D. Mandl/G. Mandl/Ruppe (Hrsg), Insolvenz. Sanierung. Liquidation (1998); Mohr, 
Insolvenzdatei bereits abrufbar, ZIK 1999, 156; Paulus, Entwicklungslinien des Insolven-
zrechts, KTS 2000, 239; Zotter, Insolvenzstatistik 1999 für Österreich, ZIK 2000, 10;  
Reckenzaun/Hadl, Erste (positive) Erfahrungen mit dem Unternehmensreorganisationsver-
fahren, ZIK 2001, 90; Zotter, Insolvenzstatistik 2000 für Österreich, ZIK 2001, 13; Mohr, 
Der Ministerialentwurf der Insolvenzrechts-Novelle 2002 – Ein Überblick über die geplan-
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rialentwurf der Insolvenzrechts-Novelle 2002 enthaltenen Änderungen des Privatkonkurs-
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geordnetes Insolvenzverfahren für Staaten, ÖJZ 2002, 19; anonym, Zur Reform des In
solvenzsteuerrechts – von der Praxis für die Praxis, ÖStZ 2002, 292; Buhlert, Die Ent
wicklung eines zukünftigen Staateninsolvenzrechts, DZWir 2002, 275; Zotter, Insolvenz-
statistik 2002, ZIK 2003, 16; A. Klikovits, Der Zwangsausgleich – eine österreichische 
Erfolgsstory, ZIK 2004, 12; Mohr, Das Gesellschafts- und Insolvenzrechtsänderungsgesetz 
2003 im Überblick, in Dellinger/Keppert, Eigenkapitalersatzrecht (2004) 19, Zotter, Insol-
venzstatistik 2003 für Österreich, ZIK 2004, 10; Zotter, Insolvenzstatistik 2004 für Öster-
reich mit internationalen Vergleichswerten, ZIK 2005, 17; Hochegger, Vorschläge zur Re-
form des Ausgleichsverfahrens, ZIK 2005, 49; Mohr, Änderungen beim Zwangsausgleich 
durch die GIN 2006, ZIK 2006, 2; Riel, Zahlung und Sicherstellung von Masseforderungen 
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im Zwangsausgleich nach der GIN 2006, ZIK 2006, 8; Zotter, Insolvenzstatistik 2005 für 
Österreich, ZIK 2006, 14; Schneider, Außerstreitverfahren und Konkurs – zum neuen § 8a 
KO, ZIK 2006, 38; Konecny, GIN 2006 – die kleineren Änderungen, ZIK 2006, 41;  
Kanduth-Kristen, Steuerliche Neuerungen für das Insolvenzverfahren, ZIK 2006, 43;  
Zotter, Insolvenzstatistik 2006 für Österreich, ZIK 2007, 13; Zotter, Insolvenzstatistik 
2007 für Österreich, ZIK 2008, 11; Zotter, Insolvenzstatistik 2008 für Österreich, ZIK 
2009, 13; Mohr, Reform des Unternehmensinsolvenzrechts – Der Ministerialentwurf des 
Insolvenzrechtsänderungsgesetzes 2009, ecolex 2009, 848; Zotter, Insolvenzstatistik 2009 
für Österreich, ZIK 2010, 18; Mohr, Neuerungen im Unternehmensinsolvenzrecht, ÖJZ 
2010, 887; Kodek, Von der KO zur IO. Das IRÄG 2010 im Überblick, ÖBA 2010, 498; 
Konecny, Das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2010, ZIK 2010, 82; Leupold, Das IRÄ-BG 
– Überblick und ausgewählte Fragen, ZIK 2010, 167; Thellmann, Wirtschaftsstandort Ös-
terreich – Sanieren statt Ruinieren – Erste Erfahrungen mit dem IRÄG 2010, AnwBl 2010, 
527; Konecny, Praktische Erfahrungen mit dem IRÄG 2010: Die Bewährung des neuen 
Verfahrensgebäudes, in Konecny (Hrsg) Insolvenz-Forum 2010 (2011) 95; Zotter, Insol-
venzstatistik 2010 für Österreich, ZIK 2011, 8; Konecny, Praktische Erfahrungen mit dem 
Sanierungsverfahren aus dem ersten halben Jahr des neuen Insolvenzrechts, ZIK 2011, 97; 
Weissel, Die neue Rechtsstellung der Absonderungsgläubiger nach dem IRÄG 2010, ÖBA 
2011, 391; Zotter, Insolvenzstatistik 2011 für Österreich, ZIK 2012, 16; ders, Abweisun-
gen: das ungelöste Problem, ZIK 2012, 92; Konecny, Die Sanierung im Lichte des österrei-
chischen IRÄG 2010, ZZP 125 (2012) 285; Zotter, Sanierungsplan: Der „neue Zwangsaus-
gleich“ in der Praxis, ZIK 2012, 180; Zotter, Insolvenzstatistik 2012 für Österreich, ZIK 
2013, 14; Mohr, Jüngere Gesetzgebung und Reformvorhaben, in Nunner-Krautgasser/
Kapp/Clavora (Hrsg), Insolvenz- und Sanierungsrecht, Jahrbuch 13 (2013) 15; Schneider, 
Aktuelle Rechtsprechung zum österreichischen Insolvenzrecht, in Nunner-Krautgasser/
Kapp/Clavora (Hrsg), Insolvenz- und Sanierungsrecht, Jahrbuch 13 (2013) 143; Frizberg, 
Das neue Zahlungsverzugsgesetz, ÖJZ 2013, 629; Reich-Rohrwig, GesRÄG 2013, ecolex 
2013, 705; Warto, GmbH-Novelle 2013 – Die Neuerungen im Überblick, wbl 2013,  
361; Trummer, Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2013 – Insolvenzantragspflicht des 
„Mehrheitsgesellschafters“, ZIK 2013, 126; Albrecht/Stuhldreier, Tierprozesse, Bankrotte 
und andere Seltsamkeiten – ein Blick in eine spezielle Kultur des Mittelalters, ZInsO 2013, 
2513; Fruhstorfer, Insolvenzantragspflicht des Mehrheitsgesellschafters – Durchbrechung 
des Trennungsprinzips, ZIK 2013, 212; Zotter, Insolvenzstatistik 2013 für Österreich, ZIK 
2014, 18; Thole, Das neue Konzerninsolvenzrecht in Deutschland und Europa, KTS 2014, 
351; Zotter, Insolvenzstatistik 1. Halbjahr 2014 für Österreich, ZIK 2014, 137; Mohr, Jün-
gere Gesetzgebung und Reformvorhaben im österreichischen Insolvenzrecht, in Nunner-
Krautgasser/Kapp/Clavora (Hrsg), Jahrbuch Insolvenz- und Sanierungsrecht, Jahrbuch 14 
(2014) 15; Österreichische Bundesregierung, Für Österreich. Arbeitsprogramm der Bun-
desregierung 2017-2018, 13, abrufbar unter https://www.wienerzeitung.at/_em_daten/_
funkinform/2017/01/30/170130_arbeitsprogramm1718.pdf (letzter Abruf 01.03.2023); 
Der Standard, Experte: Besserstellung von Pleitiers „eine Katastrophe“, abrufbar unter 
http://derstandard.at/2000051736169/Pleitiers-sind-kuenftig-schon-nach-drei-Jahren-ent-
schuldet (letzter Abruf 01.03.2023); KSV1870, Privatkonkurse: Rückgang von 9,3 %, ab-
rufbar unter www.ksv.at (letzter Abruf 02.02.2017), 1; KSV1870, Ruhe vor dem Sturm? 
Insolvenzstatistik Unternehmen 2016, abrufbar unter www.ksv.at, 4 (letzter Abruf 
01.03.2023); Riel, Das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2017, AnwBl 2017, 275; Riel, Das 
Konzerninsolvenzrecht des IRÄG 2017, ZIK 2017, 91; Schneider, IRÄG 2017 – die „klei-
neren“ Änderungen, ZIK 2017, 103; Zotter, Insolvenzstatistik 1. Halbjahr 2017 für Öster-
reich, ZIK 2017, 138; Fadinger, Die neue Privatinsolvenz, JAP 2017/2018, 168; Zotter, 
Insolvenzstatistik 2017 für Österreich, ZIK 2018, 19; Kantner, Insolvenzstatistik 2018 für 
Österreich, ZIK 2019, 13; Jurgutyte-Rues/Urthaler, Der präventive Restrukturierungsrah-
men in der Restrukturierungs-RL, ZIK 2019, 92; Bilinska, Richtlinie über Restrukturie-
rung und Insolvenz – die Erleichterung der Entschuldung, ZIK 2019, 102; Paulus, Histo-
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rische Betrachtungen zur Restschuldbefreiung des Schuldners, ZInsO 2019, 1153; Reisch, 
EU-Richtlinie zur Unternehmensrestrukturierung, RdW 2019, 369; Kantner, Insolvenzsta-
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hensweise der Insolvenzgerichte unter Berücksichtigung der COVID-19 Gesetze, ZIK 
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Liebel, Das gesetzliche COVID-19-Kreditmoratorium Eine Analyse der gesetzlichen 
Stundung von Krediten nach dem 2. COVID-19-JuBG, ÖJZ 2020, 629; Koch, Die Stun-
dung von Zahlungen bei Kreditverträgen nach dem 2. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz, 
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Die Grundlagen des Insolvenzrechts1–3

Bartsch/Pollak 1 ff; Petschek/Reimer/Schiemer 7 ff; Bartsch/Heil Rz 1 ff; Heil Rz 1 ff; 
Holzhammer 8 f; Buchegger in Bartsch/Pollak/Buchegger Einleitung, Rz 1 ff; Buchegger, 
Lehrbuch 5 f; Fink/Trenker 3 ff; Feil § 1 IO; Dellinger/Oberhammer/Koller Rz 3, 19 ff.

1.	 Von den Anfängen bis zu den Insolvenzgesetzen des Jahres 1914
Die ersten Ansätze eines geregelten gerichtlichen Verfahrens zum Zwecke einer Liqui-

dation des Schuldnervermögens, in dem die Grundsätze der Gläubigergleichbehandlung 
und Gläubigerautonomie verwirklicht wurden, finden sich in den italienischen Städten des 
Mittelalters. Derartige Bestimmungen der italienischen Städte wurden bald in deutsche 
und französische Stadtrechte übernommen, um sich dann aber im Wesentlichen auf zwei 
verschiedenen Wegen weiterzuentwickeln.

Nach dem (gemeinen) deutschen Recht war der Konkurs in zahllose 
Einzelprozesse aufgelöst, weil zuerst über die Richtigkeit aller Forderungen 
entschieden werden und deshalb jeder Gläubiger seine Forderung mit Klage 
geltend machen musste. Diesem System, das die Gerichtsgewalt in den Vor-
dergrund stellte, folgte in Österreich die Josephinische Gerichtsordnung 
von 1781 (Heil Rz 2). Auf Grund der oft jahrelangen Dauer der Prozesse 
erwies es sich freilich als unbefriedigend, und die Gläubiger und potenziellen 
Gemeinschuldner versuchten, dem Verfahren durch außergerichtliche Ver-
einbarungen (Ausgleiche oder Vergleiche) auszuweichen. Die österr Con-
cursordnung von 1868 nahm sich deshalb das französische Konkursrecht 
zum Vorbild, das die Grundsätze der Gläubigergemeinschaft und vor allem –  
zu Lasten der Richtermacht – der Gläubigerherrschaft stärker betonte. Dies 
führte freilich häufig auf Grund zu später Verfahrenseinleitung zu äußerst ge-
ringen Konkursquoten; außerdem zehrten die hohen Verfahrenskosten einen 
Großteil vieler Massen auf.

Aufgrund der Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse um die 
Jahrhundertwende entstand die Forderung nach einer neuen Konkursgesetz-
gebung. Die Grundtendenz der in den Jahren 1912 bis 1914 vorbereiteten 
österr Insolvenzrechtsreform (vgl dazu Denkschrift zur Einführung einer 
Konkursordnung, einer Ausgleichsordnung und einer Anfechtungsordnung 
[1914] und Bartsch/Pollak 3  f) schöpfte aus denselben sozialpolitischen  
Ideen, die schon die Leitlinie der großen Verfahrensreform Franz Kleins am 
Ende des 19.  Jahrhunderts waren: Es ging vor allem um die Stärkung der 
Position der Gerichte, um den gemeinsamen Interessen der Beteiligten vor 
den egoistischen Intentionen der Gläubiger einen wirksamen Vorrang einräu-
men zu können (Heil Rz 3). Darüber hinaus sollte der Sanierungsgedanke 
erstmals in einem eigenen (Ausgleichs-)Verfahren zum Ausdruck kommen, 
das sich die Praxis des außergerichtlichen Aus- oder Vergleichs zum Vorbild 
nahm. Die Konkursanfechtung sollte erstmals innerhalb des Konkursverfah-
rens geregelt werden, das Anfechtungsrecht außerhalb des Konkurses in ei-
ner eigenen Anfechtungsordnung. Durch die Kaiserliche Verordnung vom 
10.12.1914, RGBl 337, wurden daher mit Wirkung vom 1.1.1915 die Kon-
kursordnung (KO), die Ausgleichsordnung (AO) und die Anfechtungs-
ordnung (AnfO) in Kraft gesetzt, wobei letztere – da auf Individualexeku-
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tionen ausgerichtet – systematisch zum Zwangsvollstreckungsrecht zählt (s 
auch Dellinger/Oberhammer/Koller Rz 4).

Das Insolvenzrechtsänderungsgesetz (IRÄG) 2010 (BGBl I 2010/29) 
hat die Ausgleichsordnung aufgehoben und die Konkursordnung in die neu 
geschaffene Insolvenzordnung (IO) übergeführt. Die Bestimmungen der 
KO zählen damit inhaltlich nach wie vor weitgehend zum geltenden Recht.

2.	 Die Entwicklung des österreichischen Insolvenzrechts bis 2010

Die in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre eintretende Verschlechte-
rung der Wirtschaftslage bewirkte eine starke Zunahme der Insolvenzen, auf 
die der Gesetzgeber mit der bis dahin umfangreichsten Novellierung der In-
solvenzgesetze des Jahres 1914 durch das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 
(IRÄG) 1982 (BGBl 1982/370) reagierte. Damals wurden die bis dahin vor-
gesehenen (drei) Konkursklassen und damit weitgehend die Vorrechte nicht 
dinglich gesicherter Gläubiger abgeschafft. Vor allem aber hatte dieses Ge-
setz den Sanierungsgedanken auf seine Fahnen geschrieben: Die Zerschla-
gung eines insolventen Unternehmens sollte, wenn nur irgend möglich, ver-
hindert werden, was in der Förderung von Zwangsausgleich und Ausgleich 
zum Ausdruck kam.

Nach einer Phase der Beruhigung in den achtziger Jahren kam es – als 
Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung – zur Insolvenzwelle der neun-
ziger Jahre und zu neuen Aktivitäten des Gesetzgebers: Mit der Konkurs
ordnungsnovelle 1993 (BGBl 1993/974) wurden – dem internationalen 
Trend folgend – Maßnahmen gesetzt, um insolventen natürlichen Personen 
unabhängig von ihrer Unternehmereigenschaft eine Restschuldbefreiung zu 
erleichtern. Das komplizierte, im öffentlichen Sprachgebrauch unrichtiger-
weise als „Privatkonkurs“ bezeichnete Verfahren stellt einer natürlichen 
Person als Schuldner neben dem Sanierungsplan (damals Zwangsausgleich) 
auch den Zahlungsplan und subsidiär ein Abschöpfungsverfahren mit Rest-
schuldbefreiung zur Verfügung. Weitere Erleichterungen brachte das sog 
Schuldenregulierungsverfahren, wie das Konkursverfahren für Nichtunter-
nehmer bezeichnet wird (vgl zu den letzten Reformen Näheres bei Rz 662 ff).

Im Bereich der Unternehmensinsolvenz setzte das sog „kleine“ Insolvenzrechtsän-
derungsgesetz (IRÄG) 1994 (BGBl 1994/153) Maßnahmen zur Verbesserung der Früh-
erkennung einer möglichen Insolvenz und zur Erleichterung der Unternehmensfortfüh-
rung im Insolvenzverfahren. Als die Zahl der Unternehmenszusammenbrüche im Jahr 
1996 die 6000er-Schwelle überschritt – eine (damals) „neue Dimension“ in der österr 
Insolvenzstatistik (vgl Zotter, ZIK 1997, 16) – versuchte der Gesetzgeber mit Hilfe des 
Insolvenzrechtsänderungsgesetzes (IRÄG) 1997 (BGBl I 1997/114) vor allem die Kon-
kurseröffnung zu erleichtern, einen strafferen Verfahrensablauf zu ermöglichen und eine 
bessere Beurteilung der Grundlagen für eine Unternehmensfortführung zu garantieren. Im 
„Paket“ des IRÄG 1997 fand sich auch das neu geschaffene Unternehmensreorganisati-
onsgesetz (URG): Durch das Reorganisationsverfahren sollte die rechtzeitige Sanierung 
von in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindlichen Unternehmen gefördert werden (vgl 
Näheres bei Rz 877 ff).
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Der (zunächst) sinkenden Zahl von Unternehmensinsolvenzen in den 
1990er-Jahren stand ein sprunghaftes Ansteigen der Zahl der Schuldenregu-
lierungsverfahren (dh „Privatkonkursen“) gegenüber. Das Jahr 1999 brachte 
dann den unrühmlichen Jahrhundertrekord mit sich: die 5.860 Unterneh-
mensinsolvenzen dieses Jahres bedeuteten zusammen mit den 3.074 „Privat-
konkursen“, dass „der Pleitegeier nicht weniger als rund 9.000 Mal in den 
Einlaufstellen der österr Gerichte landete“ (Zotter, ZIK 2000, 10). Die Zahl 
der Privatkonkurse hat sich allerdings, ausgehend von diesem „Rekord“ im 
Jahr 1999, bis zum Jahr 2016 nochmals fast verdreifacht.

Die Insolvenzrechts-Novelle 2002 (InsNov 2002, BGBl I 2002/75) wollte das In-
solvenzrecht weiter sanierungsfreundlich ausgestalten, indem sie etwa Regelungen zur 
Vermeidung des Insolvenzmissbrauchs und zur Erleichterung des Zugangs zum „Privat-
konkurs“ vorsah.

Eine grundlegende Neuregelung des internationalen Insolvenzrechts 
erfolgte durch die 2002 in Kraft getretene Europäische Insolvenzverord-
nung (Verordnung [EG] Nr 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über 
Insolvenzverfahren [EuInsVOalt]).

Diese konnte aber nicht allen Anforderungen des Europäischen Insolvenzrechts ge-
recht werden. Aus diesem Grund wurde die aktuelle EuInsVO am 20.5.2015 erlassen 
und im Amtsblatt am 5.6.2015 kundgemacht. Die Verordnung ist am 25.6.2015 in Kraft 
getreten und ist grundsätzlich seit dem 26.6.2017 anwendbar.

Mit dem Internationalen Insolvenzrechtsgesetz (IIRG) aus 2003 
(BGBl I 2003/36) wurde ein Teil über das Internationale Insolvenzrecht in 
die KO aufgenommen (§§ 217 bis 251 KO, nunmehr IO).

Durch das IRÄG 2017 wurden diese Bestimmungen, auch aufgrund des Inkrafttretens 
der neuen EuInsVO und dem damit einhergehenden ergänzenden Regelungsbedarf, teil-
weise novelliert.

Das IIRG ist auch auf grenzüberschreitende Insolvenzverfahren außer-
halb des Geltungsbereichs der EuInsVO anzuwenden (vgl Näheres zum In-
ternationalen Insolvenzrecht bei Rz 968 ff).

Durch das mit dem Gesellschafts- und Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2003 – 
GIRÄG 2003 (BGBl I 2003/92) eingeführte Eigenkapitalersatz-Gesetz (EKEG) wurde 
insb die Kategorie der sog „nachrangigen Forderungen“ (Forderungen aufgrund eigenka-
pitalersetzender Gesellschafterleistungen) in das österr Insolvenzrecht eingeführt (Nähe-
res bei Rz 193 ff).

Mit der Gerichtsgebühren- und Insolvenzrechts-Novelle (GIN) 2006 (BGBl  I 
2006/8) erfolgte eine Straffung des Zwangsausgleichsverfahrens in der Phase nach An-
nahme des Zwangsausgleichs, um dem Schuldner die möglichst rasche freie Verfügung 
über sein Vermögen zu ermöglichen.

Die Schuldenberatungs-Novelle (Schu-Nov) 2007 (BGBl I 2007/73) vereinheitlich-
te die Kennzeichnung der sog Schuldenberatungsstellen, die große praktische Bedeutung 
in Schuldenregulierungsverfahren haben. Die Zivilverfahrens-Novelle (ZVN) 2009 
(BGBl I 2009/30) nahm Anpassungen der KO iS der durch diese Novelle eingeführten 
grundsätzlichen Zweiseitigkeit des Rekursverfahrens vor.
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3.	 Das Insolvenzrechtsänderungsgesetz (IRÄG) 2010

Anlass für das nach langen und schwierigen Verhandlungen zustande ge-
kommene und mit 1.7.2010 in Kraft gesetzte Insolvenzrechtsänderungs-
gesetz (IRÄG) 2010 (BGBl I 2010/29) waren in erster Linie folgende Ent-
wicklungen: Erstens war das Ausgleichsverfahren praktisch bedeutungslos 
geworden, da eine Quote von 40 % nur sehr selten erreicht werden konnte. 
Zweitens kam es bei einer sehr hohen Anzahl von Konkursanträgen zu einer 
Abweisung mangels Masse. In den Jahren 2004 bis 2007 war die Zahl der 
Abweisungen bspw sogar regelmäßig höher als die Zahl der Verfahrenser-
öffnungen. Drittens wurde eine Vielzahl an Konkursen verschleppt, da die 
Schuldner ihre Stigmatisierung infolge der Insolvenz fürchteten.

Kernstück dieser umfassenden Reform war die Schaffung des in ein 
einheitliches Insolvenzverfahren eingebetteten Sanierungsverfahrens, das 
ohne oder (unter Aufsicht eines Sanierungsverwalters) mit Eigenverwal-
tung des Schuldners durchgeführt werden kann. Damit wurde das duale Sys-
tem von Konkurs und Ausgleich nach knapp 100 Jahren aufgegeben (krit 
dazu Buchegger, Lehrbuch 5). Strebt der Schuldner ein Sanierungsverfahren 
an, so hat er mit dem Antrag auf Eröffnung des Sanierungsverfahrens einen 
Sanierungsplan vorzulegen, in dem den Gläubigern bei der Sanierung mit 
Eigenverwaltung angeboten werden muss, mindestens 30  % ihrer For-
derungen innerhalb von zwei Jahren zu erfüllen. Wird keine Eigenver-
waltung angestrebt, so ist (wie zuvor beim Zwangsausgleich) das Angebot 
einer Mindestquote von 20 %, erfüllbar innerhalb von zwei Jahren, aus-
reichend. Im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung ist als Insolvenz-
verwalter ein Masseverwalter zu bestellen.

Scheitern die Sanierungsbemühungen im Sanierungsverfahren mit 
oder ohne Eigenverwaltung, so ist das Insolvenzverfahren als Konkursver-
fahren zu bezeichnen und es ist nach den Regelungen über das Konkursver-
fahren fortzufahren. Wird dem Schuldner nur die Eigenverwaltung entzogen, 
bleibt es beim Sanierungsverfahren, es ist allerdings ein Masseverwalter zu 
bestellen, der die Sanierungsbemühungen fortsetzt. Dazu wird zumeist der 
bereits im Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung bestellte Sanierungs-
verwalter zum Masseverwalter bestellt. Das bewährte Verfahrensgebäude 
des Konkursverfahrens wurde mit dem IRÄG 2010 zwar weitgehend auf-
rechterhalten. Die dennoch zahlreichen Änderungen im materiellen und 
formellen Insolvenzrecht sollten – auch zu Lasten der dinglich gesicherten 
Absonderungsgläubiger (Näheres bei Rz 149 ff) – die Unternehmensfort-
führung und -sanierung begünstigen.

Im Gefolge des IRÄG 2010 ist mit 1.8.2010 das Insolvenzrechtsände-
rungs-Begleitgesetz – IRÄ-BG (BGBl I 2010/58) in Kraft getreten, das vor 
allem die Anpassung einer Vielzahl von Gesetzen an die mit der IO einge-
führte neue Terminologie zum Gegenstand hatte.
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Auf die Entlastung der Gerichte zielende, eher geringfügige Änderungen brachte das 
Budgetbegleitgesetz (BBG) 2011 (BGBl I 2010/111): So wurde etwa im Zuge der weit-
gehenden Beseitigung der Eigenhandzustellung in den Zivilverfahren auch die eigenhän-
dige Zustellung des Gläubigerantrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens an den 
Schuldner abgeschafft.

Erhebliche Änderungen brachten das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz (Ges-
RÄG) 2013 (BGBl I 2013/109) sowie die Exekutionsordnungs-Novelle (EO-Nov) 2014 
(BGBl I 2014/69): Mit dem GesRÄG 2013 wurde eine Insolvenzantragspflicht des Mehr-
heitsgesellschafters einer in- oder ausländischen Kapitalgesellschaft bei Fehlen eines or-
ganschaftlichen Vertreters eingeführt. Die EO-Nov 2014 brachte ua – bedingt durch Än-
derungen des Bankwesengesetzes (BWG) – bei den nach § 20 Abs 4 IO aufrechenbaren 
Forderungen aus bestimmten Finanzgeschäften Veränderungen (Näheres bei Rz 190) und 
war zudem indirekt über Änderungen etwa bei der Zwangsversteigerung insolvenzrecht-
lich bedeutsam (Mohr in Nunner-Krautgasser/Kapp/Clavora, 15 [28]). Weitere punktu-
elle Änderungen – teils nur redaktioneller Art – erfolgten jeweils zusammen mit dem 
Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BGBl I 2014/98), dem 
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 2016 (BGBl I 2015/34) sowie dem Abschluss-
prüfungsrechts-Änderungsgesetz (APRÄG) 2016 (BGBl I 2016/43).

4.	 Das Insolvenzrechtsänderungsgesetz (IRÄG) 2017

Im Vordergrund des IRÄG 2017 (BGBl I 2017/122) steht der Gedanke 
eines „Neustarts“ und einer zweiten Chance für wirtschaftlich Gescheiterte, 
insb gescheiterte Unternehmer, in der sog „Privatinsolvenz“. Darüber hin-
aus wurden Begleitregelungen für die – großteils ab 26.6.2017 unmittelbar 
anwendbare – neue EuInsVO geschaffen, die – seit 1999 nicht mehr erhöhte 
– (Mindest-)Entlohnung für Insolvenzverwalter angepasst (Näheres bei 
Rz 243) und – durch die Einfügung eines neuen Sechsten Teils – zwei Be-
stimmungen zum bisher nicht geregelten Konzerninsolvenzrecht eingefügt 
(vgl Riel, ZIK 2017, 91).

Das IRÄG 2017 bringt im Abschöpfungsverfahren insb den Entfall der 
Mindestquote von 10 % und eine Verkürzung der Frist auf fünf Jahre. 
Bis dahin stand eine Restschuldbefreiung nur Schuldnern offen, die entweder 
eine Mindestquote von 10 % anbieten konnten oder aufgrund von Billigkeit 
für entschuldungswürdig befunden wurden. Bloß ein Drittel aller Schuld-
ner schaffte es aus eigenen Leistungen, dieser Mindestquote zu entsprechen; 
ein weiteres Viertel durch Drittfinanzierungen. Der Rest wurde oftmals jahr-
zehntelang bis auf das Existenzminimum gepfändet. Aus diesem Grund sah 
die Bundesregierung in ihrem Arbeitsprogramm 2017/18 den Entfall der 
Mindestquote und die Verminderung der Frist auf drei Jahre vor („Kultur des 
Scheiterns“; Österreichische Bundesregierung, Für Österreich. Arbeitspro-
gramm der Bundesregierung 2017-2018, 13). Die Frist wurde schlussendlich 
allerdings doch nur auf fünf Jahre gemindert, da viele Experten drei Jahre 
für zu kurz hielten. Dies ist auch deswegen sinnvoll, weil für sehr einkom-
mensschwache Schuldner die Möglichkeit geschaffen wurde, direkt ein Ab-
schöpfungsverfahren zu beantragen, ohne dass davor über einen Zahlungs-
plan abgestimmt werden muss (s dazu Rz 727  ff; Riel, AnwBl 2017, 275 

18

19

20

21



Rechberger/Seeber/Thurner, Insolvenzrecht4	 9 

22–25Die Entwicklung des österreichischen Insolvenzrechts

[276]). Durch die Anhebung der Frist auf fünf Jahre wurde das Abschöp-
fungsverfahren dem Zahlungsplanverfahren hinsichtlich der Dauer gleich-
gestellt. Nunmehr wurde mit dem Restrukturierungs- und Insolvenz-Richtli-
nie-Umsetzungsgesetz, BGBl I 2021/147, RIRUG (s dazu gleich Rz 34 ff), 
das Abschöpfungsverfahren in ein Tilgungsplanverfahren und ein Abschöp-
fungsplanverfahren weiter unterteilt und damit Schuldnern die Möglichkeit 
gegeben, sich sogar binnen drei statt bisher fünf Jahren zu entschulden. 

Weiterhin wird in der Privatinsolvenz bei der Entschuldung nicht zwischen Unterneh-
mern und natürlichen Personen, die kein Unternehmen betreiben, unterschieden; dies ob-
wohl bereits das IRÄG 2017 damit begründet wurde, dass insb gescheiterte Unternehmer 
oftmals dermaßen hohe Verbindlichkeiten haben, dass das „alte“ Abschöpfungsverfah-
ren dieser Situation nicht gerecht werden konnte. Eine Differenzierung erschiene freilich 
sinnvoll, da eine Entschuldung von Privaten, die nicht unternehmerisch gescheitert sind, 
nach einem Zeitraum von nur fünf Jahren einen uE übermäßigen Verschuldungsanreiz 
setzt (so auch bspw die Position des KSV 1870, s Der Standard vom 30.1.2017, Experte: 
Besserstellung von Pleitiers „eine Katastrophe“). Diese Unterscheidung wurde zumindest 
mit der Restrukturierungsordnung 2021 teilweise geschaffen (s dazu gleich Rz 34 ff). 
Bei aller Kritik an den verkürzten Fristen im Abschöpfungsverfahren muss stets bedacht 
werden, dass das Abschöpfungsverfahren (mit Tilgungsplan oder Abschöpfungsplan) nur 
subsidiär zu einem gescheiterten oder abgelehnten Zahlungsplan ist. Es darf nicht davon 
ausgegangen werden, dass ein Verfahren für natürliche Personen innerhalb von fünf bzw 
drei Jahren unbedingt und schuldbefreit zu Ende ist – der Vorrang eines Sanierungs-
plans bleibt bestehen; der Vorteil des sofortigen Abschöpfungsverfahrens kommt nur sehr 
einkommensschwachen Schuldnern zugute, für welche wohl auch eine ständige Pfändung 
auf das Existenzminimum (diese beziehen grds nur einen Betrag, der dem Existenzmi-
nimum entspricht bzw geringfügig mehr) über mehr als sieben Jahre ohne Aussicht auf 
Restschuldbefreiung sinnbefreit wäre (vgl Fadinger, JAP 2017/2018, 168 [170]).

5.	 COVID-19 und Insolvenzrecht 2020/2021

a)	 Allgemeines

Während der COVID-19-Pandemie wurden in fast allen Rechtsberei-
chen Regelungen getroffen, um die negativen Folgen, die Betretungsverbo-
te, sog „Lockdowns“, weniger Kundenverkehr und Erkrankungen mit sich 
brachten, bestmöglich abzufedern. Auch das Insolvenzrecht erfuhr – wenn 
auch nur temporär – gewisse Neuerungen. Bereits am 20.3.2020 wurde das 
2. COVID-19-Gesetz, BGBl I 2020/16, beschlossen, das ua Änderungen für 
die Justiz und auch für das Insolvenzrecht im Besonderen brachte.

Mit dem 2. COVID-19-Gesetz wurden die Begriffe „Epidemie“ sowie „Pandemie“ 
als Naturkatastrophen in den §  69 Abs  2a  IO aufgenommen. Diesfalls verlängert sich 
die Antragsfrist des Schuldners von 60 auf 120 Tage, wenn die Zahlungsunfähigkeit 
des Schuldners auf die Naturkatastrophe zurückzuführen ist. Trotz des Wortlauts „Zah-
lungsunfähigkeit“ gilt bei einer pandemiebedingten Überschuldung ebenfalls die 120-Ta-
ge-Frist (Mohr, ZIK_digitalOnly 2020, 1). Die COVID-19-Gesetzgebung trug ua auch 
dadurch maßgeblich zum weitgreifenden Ausbleiben von Insolvenzen bei, obwohl viele 
Branchen und Unternehmen enorm unter den Folgen der Pandemie litten.

Bereits das 1. COVID-19-JuBG brachte Unterbrechungen oder Nichtbeginnen 
aller verfahrensrechtlicher Fristen in gerichtlichen Verfahren, wobei auf diese nicht 
näher einzugehen ist, da sie aktuell keine Relevanz mehr haben.
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Eine weitere Entwicklung, die die Pandemie mit sich brachte, war die gesetzlich zu-
gelassene sehr umfassende Möglichkeit, Tagsatzungen (unter Einsatz „geeigneter tech-
nischer Kommunikationsmittel“) in Form von Videokonferenzen durchzuführen. Zwar 
wurde von dieser Option zu Beginn der COVID-19-Krise weitestgehend Gebrauch ge-
macht – insoweit Tagsatzungen nicht einfach abberaumt wurden –, man hat jedoch rasch 
erkannt, dass die persönliche Anwesenheit der Beteiligten bei Gerichtsterminen meistens 
ganz wesentlich ist. Dies gilt vor allem auch für Tagsatzungen im Insolvenzverfahren, in 
denen oft noch mit Gläubigern verhandelt und diskutiert wird; insb zur Erreichung eines 
sinnvollen Zahlungs- oder Sanierungsplans werden Videokonferenzen keine praktikable 
Vorgehensweise sein.

b)	 Die COVID-19-Stundungen

Besonders relevant für das Insolvenzrecht waren auch die sog COVID-
19-Stundungen, die durch das 2. COVID-19-JuBG normiert wurden. Für 
Verbraucherkreditverträge, die vor dem 15.3.2020 abgeschlossen wur-
den, galt demnach, dass Ansprüche des Kreditgebers auf Rückzahlung, 
Zins- oder Tilgungsleistungen, die zwischen 1.4.2020 und 31.1.2021 fällig 
wurden, mit Eintritt der Fälligkeit für die Dauer von zehn Monaten ge-
stundet werden, wenn der Verbraucher aufgrund der durch die Ausbreitung 
der COVID-19-Pandemie hervorgerufenen außergewöhnlichen Verhältnisse 
Einkommensausfälle hatte, die dazu führten, dass ihm die Erbringung der 
geschuldeten Leistung nicht zumutbar war, dh wenn sein angemessener Le-
bensunterhalt oder der angemessene Lebensunterhalt seiner Unterhaltsbe-
rechtigten gefährdet gewesen wäre (§ 2 Abs 1 2. COVID-19-JuBG). Ver-
zugszinsen durften für diesen Zeitraum ausdrücklich nicht anfallen. Darüber 
hinaus sprach sich der OGH – entgegen der in der Lit überwiegend vertre-
tenen Meinung (vgl etwa Kaban, ZFR 2022, 212 [212 ff]; Kellner/Liebel, 
ÖJZ 2020, 629 [636 ff]; Koch, ÖBA 2020, 330 [339 f]; Spitzer, Zak 2022, 44 
[44 ff]) – gegen eine Mehrbelastung durch Sollzinsen für die nun längere 
Laufzeit der Verbraucherkredite aus (3 Ob 189/21x Zak 2022/52, 35; dazu  
I. Vonkilch, Zak 2022, 184). Von einer großen Anzahl an Banken (403) wurde 
daraufhin ein Gesetzesprüfungsverfahren beim VfGH angestrengt; dieser 
erklärte das zinsenlose Kreditmoratorium für verfassungskonform (VfGH 
13.12.2022, G 174/2022). Die Regelung sei im öffentlichen Interesse gele-
gen und sei auch geeignet gewesen, das Ziel der Bestimmung, eine Hinaus-
schiebung der Leistungsfälligkeit mit Zinsfreistellung, zu erreichen. Zudem 
sah der VfGH in den Maßnahmen der EZB eine ausreichende Milderung der 
COVID-19-Folgen für Kreditinstitute, wodurch es sachlich gerechtfertigt ge-
wesen sei, die Kosten des Moratoriums den Banken aufzuerlegen.

Für Banken führten diese Gesetzesregelung und die OGH-E naturgem zu unerwar-
teten Einkommensausfällen; trotz kreditnehmerfreundlichen Regelungen und diversen 
Überbrückungsgarantien kam es zu Kreditausfällen. Aufsichtsrechtlich sind Kreditinsti-
tute dazu verpflichtet, ihre Ausfallswahrscheinlichkeiten an die Krise anzupassen. Bei 
gleichzeitig immer höheren Eigenmittelanforderungen könnte diese Entwicklung in der 
gesamten Kreditwirtschaft zu nachhaltigen Problemen führen.
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Auch neue Kreditvergaben sind besonders im Verbraucherbereich aufgrund strenger 
Bonitätsprüfungsvorgaben für Kreditinstitute und der ua durch die COVID-19-Krise 
entstandenen bzw verschlechterten Bonitätssituation von Kreditnehmern zunehmend 
schwierig geworden.

c)	 Virtuelle Gläubigerversammlungen

Mit dem 8. COVID-19-Gesetz wurde die Abhaltung von Gläubiger-
versammlungen unter Verwendung geeigneter technischer Kommunika-
tionsmittel zur Wort- und Bildübertragung ermöglicht. Zunächst war das 
Abhalten mündlicher Verhandlungen – so auch von Gläubigerversamm-
lungen – auf Situationen beschränkt, in denen nach sorgfältiger Abwägung 
aller Umstände die Abhaltung zur Abwendung einer Gefahr für Leib und 
Leben, Sicherheit und Freiheit oder zur Abwehr eines erheblichen und un-
wiederbringlichen Schadens einer Verfahrenspartei dringend geboten war 
und nicht das Allgemeininteresse (an der Bekämpfung der Verbreitung von 
COVID-19) überwog. Da diese Voraussetzungen mit den Notwendigkeiten 
des Insolvenzverfahrens nicht vereinbar waren, wurde die virtuelle Gläubi-
gerversammlung geschaffen (vgl Riel, ZInsO 2020, 1356 [1356]). Da die 
gesetzlichen Maßnahmen iZm COVID-19 mit 30. Juni 2023 außer Kraft ge-
treten sind, gab es in vielen Bereichen Bemühungen, um „neu gewonnene“ 
Entwicklungen beibehalten zu können (s zu den Tagsatzungen per Videokon-
ferenz unter Rz 39 ff).

d)	 Anfechtungseinschränkungen

Die COVID-19-Gesetzgebung brachte auch Einschränkungen bei der in-
solvenzrechtlichen Anfechtung mit sich. Diese galt für sog Überbrückungs-
kredite iSd § 10 2. COVID-19-JuBG; diese Kredite mussten bestimmte Vo-
raussetzungen erfüllen, fielen jedoch nicht unter § 31 IO und unterlagen sohin 
auch keiner Anfechtung wegen Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit (s zur 
Anfechtung Rz 483 ff). Allerdings durfte für diesen Kredit weder ein Pfand 
noch eine vergleichbare Sicherheit aus dem Vermögen des Kreditnehmers be-
stellt worden sein und dem Kreditgeber durfte bei Kreditgewährung die Zah-
lungsunfähigkeit des Kreditnehmers nicht bekannt sein. Diese Kreditge-
währung musste nämlich genau in den Zeitraum des § 9 2. COVID-19-JuBG 
fallen: Die Verpflichtung zur Antragstellung auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens bei einer Überschuldung war in diesem Zeitraum ausgesetzt. 

Zwar sprach das Gesetz nur von einer schädlichen Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit, 
richtigerweise musste wohl aber auch eine Kenntnis der Überschuldung schaden (Reber-
nig, ZIK 2020, 172 [174]). 

6.	 Die Gesamtreform des Exekutionsrechts (GREx) 2021

Am 1.7.2021 trat die Gesamtreform des Exekutionsrechts, BGBl  I 
2020/86, in Kraft. Diese verfolgte das Ziel, das gesamte Exekutionsverfahren 
effizienter und einfacher durchsetzbar zu gestalten. 
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Doch auch im Insolvenzverfahren brachte die GREx Neuerungen, insb 
für einen raschen „Wechsel“ vom Exekutionsverfahren (Spezialitätsprin-
zip) zum Insolvenzverfahren (Universalitätsprinzip). Siehe zu den Neuerun-
gen, die mit der GREx eingeführt wurden und zum Zusammenspiel zwischen 
Exekutions- und Insolvenzrecht genauer unter Rz 1033 ff.

7.	 Die Restrukturierungsordnung (ReO) 2021

Die neue Restrukturierungsordnung ist mit 17.7.2021 rückwirkend in 
Kraft getreten und wurde durch das RIRUG geschaffen, das die Europäische 
Restrukturierungs- und Insolvenz-Richtlinie (RIRL) in Österreich um-
setzt. Dadurch stehen österreichischen Unternehmern in finanzieller Krise 
sog vorinsolvenzliche Restrukturierungsverfahren zur Verfügung. Die 
Voraussetzungen und Hintergründe des „neuen“ Restrukturierungsverfah-
rens weisen große Ähnlichkeit mit dem – praktisch bedeutungslosen – Reor-
ganisationsverfahren auf (s dazu genauer unter Rz 875 ff).

Durch das Restrukturierungsverfahren sollen Insolvenzen vermieden 
werden; stattdessen soll es Unternehmen mithilfe einer präventiven gericht-
lichen Restrukturierung ermöglicht werden, ihren Betrieb fortzusetzen. Red-
lichen Schuldnern, die in finanzielle Schwierigkeiten bzw eine (Vor-)Insol-
venz geraten sind, soll das Privileg einer vollen Entschuldung und damit 
eine „zweite Chance“ gewährt werden (vgl ErwGr 1 RIRL).

Dabei ist in der ReO auch ein klarer Unterschied zum Insolvenzverfahren 
erkennbar: Bereits in § 1 Abs 1 ReO ist normiert, dass das Restrukturierungs-
verfahren eine Zahlungsunfähigkeit, dh einen Insolvenzgrund, abwenden 
soll. Die Einleitung eines Restrukturierungsverfahrens setzt die wahrschein-
liche – nicht aber eine bereits vorliegende – Insolvenz des Schuldners voraus 
(§ 6 Abs 1 ReO). Dabei kommen unter anderem auch für das Restrukturie-
rungsverfahren die sog URG-Kennzahlen zu Anwendung (vgl unter Rz 876). 
Wahrscheinliche Insolvenz liegt vor, wenn der Bestand des Unternehmens 
des Schuldners ohne Restrukturierung gefährdet wäre, insb bei drohen-
der Zahlungsunfähigkeit; sie wird vermutet, wenn die Eigenmittelquote  
8 % unterschreitet und die fiktive Schuldentilgungsdauer 15 Jahre übersteigt 
(§ 6 Abs 2 ReO). 

Zahlungsunfähigkeit hindert eine Einleitung des Restrukturierungsverfahrens, 
Überschuldung dagegen nicht, wenn durch die Restrukturierung eine insolvenzrechtliche 
Überschuldung beseitigt werden kann (Wetter/Simsa, RdW 2021, 826). Unterschieden 
wird zwischen ordentlichem und einfachem Restrukturierungsverfahren sowie dem Euro-
päischen Restrukturierungsverfahren. 

Das neue Restrukturierungsverfahren wird unter Rz 886 ff weiterführend 
behandelt.
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8.	 Das neue Pfandbriefgesetz (PfandBG) 2022

Zuletzt wurde das österreichische Insolvenzrecht durch das neue Pfand-
briefgesetz, BGBl I 2021/199, novelliert, das in seiner Gesamtheit am 
8.7.2022 in Kraft getreten ist. Für Kreditinstitute, die gedeckte Schuldver-
schreibungen begeben und sich in einem Konkursverfahren befinden, beste-
hen Spezialnormen; unter anderem bilden die Kapitalbeträge sowie etwaige 
aufgelaufene und künftige Zinsen aus Deckungswerten bei Eröffnung des 
Konkursverfahrens eine Sondermasse zur Befriedigung der Forderungen 
von Anlegern in gedeckte Schuldverschreibungen und Gegenparteien von 
Derivatekontrakten (§ 26 PfandBG). 

Zu diesen Sonderbestimmungen für Pfandbriefbanken s unter Rz 959 ff.

9.	 Die Zivilverfahrens-Novelle 2023 (ZVN 2023)

Aufgrund der COVID-19-Pandemie kam es zu einigen Neuerungen – vor 
allem auch im Zivilverfahrensrecht, um persönliche Kontakte zu vermeiden 
bzw möglichst einzuschränken (s bereits unter Rz 23 ff).

Um ua Tagsatzungen weiterhin als Videokonferenzen abhalten zu können, 
wurden gewisse Bestimmungen aus der Pandemiezeit in den Dauerrechts-
bestand übernommen. So wurde durch die Zivilverfahrensnovelle 2023 
(BGBl I 2023/77), die am 14. Juli 2023 in Kraft getreten ist, § 123a ZPO 
eingeführt, der normiert, dass Tagsatzungen zur mündlichen Verhandlung 
ohne persönliche Anwesenheit von Parteien, ihren Vertretern und sonst der 
Verhandlung beizuziehenden Personen unter Verwendung geeigneter techni-
scher Kommunikationsmittel zur Wort- und Bildübertragung durchgeführt 
werden dürfen.

Ähnlich wurde dies auch im Insolvenzrecht gehandhabt: Bei den Allge-
meinen Verfahrensbestimmungen der IO wurde § 254 Abs 3a eingefügt, nach 
welchem das Gericht mündliche Verhandlungen und Einvernehmungen unter 
Verwendung geeigneter technischer Kommunikationsmittel zur Wort- 
und Bilderübertragung durchführen kann. Aufgrund der besonderen Natur 
des Insolvenzrechts soll es dem Schuldner und sonstigen geladenen Personen 
aber dennoch weiterhin möglich sein, persönlich bei Gericht zu erscheinen, 
wenn sie dies mindestens drei Tage vor der mündlichen Verhandlung oder 
Einvernehmung schriftlich bekannt geben (§ 254 Abs 3a letzter Satz IO).

Voraussetzung für das Abhalten einer Videokonferenz ist in der IO aber 
jedenfalls, dass die Anwesenheit des Schuldners (oder der zu vernehmenden 
Person) für die Durchführung des Verfahrens und die Entscheidungsfindung 
nicht erforderlich ist, diese Vorgangsweise unter dem Gesichtspunkt der 
Verfahrensökonomie tunlich ist und die technischen Voraussetzungen vor-
handen sind, um die Tagsatzung verfahrenskonform abzuhalten.
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Ein Recht auf Abhaltung einer Videokonferenz besteht nicht; die Parteien können dies 
zwar anregen, nicht aber beantragen (ErlRV 2093 BlgNR 27. GP 10).

Die Bestimmung gilt nicht für Gläubigerausschusssitzungen, die keine 
gerichtlichen Verhandlungen darstellen (s dazu Rz 248 ff).

10. Weitere Harmonisierung des Europäischen Insolvenzrechts

Nach der letzten größeren Maßnahme einer Vereinheitlichung des Euro-
päischen Insolvenzrechts – einer Materie, deren Harmonisierung aufgrund 
der enormen Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten besonders 
schwierig ist – in Form der RIRL (s Rz 886), veröffentlichte die EU am 
7.12.2022 einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Harmonisierung be-
stimmter weiterer Aspekte des Insolvenzrechts.

Zum einen soll das Anfechtungsrecht normiert werden; dabei soll ein 
Mindestmaß an Schutz in Bezug auf die Gesamtheit der Gläubiger benach-
teiligende Rechtshandlungen gewährleistet werden. Weiters ist ein sog Pre-
Pack-Verfahren geplant: Es handelt sich dabei um ein zweiphasiges Un-
ternehmensverkaufsverfahren. In der ersten Phase (Vorbereitungsphase), die 
vor Insolvenzeröffnung stattfindet, soll der Unternehmensverkauf von einem 
Sachwalter durch Ermittlung etwaiger Kaufinteressenten vorbereitet und 
auch schon verhandelt werden. In der zweiten Phase (Verkaufsphase) wurde 
das Insolvenzverfahren bereits eröffnet und der Verkauf des Unternehmens 
soll unmittelbar danach durch den Insolvenzverwalter durchgeführt werden. 
Vereinfachte Insolvenzverfahren sollen für Kleinstunternehmen zur An-
wendung kommen (s zur Übersicht Eriksson, ZIK 2023, 9). 

11. Insolvenzstatistik

Die Entwicklung der Insolvenzstatistik insb während und nach der CO-
VID-19-Pandemie zeigt nicht den tatsächlichen Zustand der Wirtschaft (vgl 
KSV 1870, Insolvenzstatistik 2020 final, abrufbar unter https://www.ksv.at/
insolvenzstatistik/insolvenzstatistik-2020-final). Im Jahr 2020 kam es pri-
mär aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung während einer massiven 
pandemiebedingten Wirtschaftskrise zu lediglich 3.000 Unternehmensinsol-
venzen (die niedrigste Zahl an Insolvenzeröffnungen seit 1990). Zum Ver-
gleich: im Jahr 2019 gab es 5.018 insolvente Unternehmen – davon allerdings  
30 Großinsolvenzen (KSV 1870, Insolvenzstatistik 2019 final, abrufbar unter 
https://www.ksv.at/insolvenzstatistik/insolvenzstatistik-2019-final). Im Nega-
tivrekordjahr 2005 waren noch 7.056 Unternehmensinsolvenzen zu verzeich-
nen (Zotter, Insolvenzstatistik 2015 für Österreich, ZIK 2016, 17). Auch die 
geschätzten Insolvenzverbindlichkeiten lagen 2020 mit rund 3 Mrd deutlich 
unter den Zahlen der letzten Jahre, die Zahl der betroffenen Dienstnehmer 
blieb dagegen fast unverändert bei nur 5,2 % (16.300 betroffene Dienstneh-
mer im Vergleich zu 17.200 im Jahr 2019 (vgl KSV 1870, Insolvenzstatistik 
2020 final).
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Für diese rückläufige Entwicklung waren künstliche Eingriffe der Bun-
desregierung maßgeblich; so wurde von den „Lockdowns“, die zur Mini-
mierung der Infektionsgefahr mit COVID-19 beschlossen wurden und für 
gewisse Branchen über viele Monate hinweg dauerten, betroffenen Unter-
nehmen durch Umsatzersatzzahlungen – teilweise bis zu 80 % der Umsätze 
aus dem Vorjahr –, Fixkostenzuschüsse, Kurzarbeitsregelungen, steuer-
liche Erleichterungen, staatliche Überbrückungsgarantien, Verlustersatz-
zahlungen, Ausfallboni, Zahlungen aus dem Härtefall-Fonds und andere 
Corona-Unternehmenshilfen das Überleben garantiert. Viele Experten sind 
sich einig, dass diese künstliche Insolvenzverschleppung zu enormen nega-
tiven Folgen führen wird. 

Im Jahr 2021 konnten diese Negativfolgen noch nicht in absoluten Zah-
len beobachtet werden, weil es hier ebenfalls zu lediglich 3.034 Unterneh-
mensinsolvenzen kam. Allerdings fielen 40 % dieser Insolvenzen in das  
4. Quartal 2021, sodass sich dieses Quartalsergebnis auf dem gleichen Ni-
veau wie vor der Pandemie befindet (KSV 1870, Insolvenzstatistik 2021 fi-
nal, abrufbar unter https://www.ksv.at/insolvenzstatistik/insolvenzstatistik-
2021-final). 

Im Jahr 2022 kam zu einem Anstieg von 57,4 % der Unternehmensinsol-
venzen im Vergleich zum Jahr 2021 – 4.775 Unternehmen wurden insolvent 
(KSV 1870, Insolvenzstatistik 2022 final, abrufbar unter https://www.ksv.at/
insolvenzstatistik/insolvenzstatistik-2022-final). 

Im langjährigen Vergleich ansteigend war die Zahl der eröffneten „Pri-
vatinsolvenzen“ zur Schuldenregulierung, aber auch hier führten Corona-
Hilfsmaßnahmen zu einer Verzögerung der Auswirkungen der Wirtschafts-
krise: Wurden im Jahr 2019 noch 9.456 Schuldenregulierungsverfahren 
(KSV 1870, Insolvenzstatistik 2019 final, abrufbar unter https://www.ksv.at/
insolvenzstatistik/insolvenzstatistik-2019-final) eröffnet, sank diese Zahl im 
Jahr 2020 um 22,8 % auf 7.300 eröffnete Fälle. Im Jahr 2021 war das glei-
che Bild zu erkennen wie bei den Unternehmensinsolvenzen: Zwar lagen die 
Privatinsolvenzen mit 7.227 eröffnete Schuldenregulierungsverfahren bei ei-
nem Minus von 1 % gegenüber dem Jahr 2020, allerdings fielen auch hier 
etwa 30 % der Verfahren in das 4. Quartal 2021 (KSV 1870, Insolvenzstatis-
tik 2021 final). Und 2022 stiegen die Privatinsolvenzen letztlich um ca 13 % 
gegenüber dem Jahr 2021, es wurden 8.176 Schuldenregulierungsverfah-
ren eröffnet (KSV 1870, Insolvenzstatistik 2022 final).

Ausgelöst durch den sog „Small Business Act“ der Europäischen Kom-
mission wurde über eine spezielle Entschuldungsregelung für gescheiterte 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) diskutiert (Mitteilung der Kom-
mission vom 25.06.2008, KOM(2008) 394 endg; Mitteilung der Kommis-
sion vom 23.2.2011, KOM(2011) 78 endg; Mohr in Nunner-Krautgasser/
Kapp/Clavora, Insolvenz- und Sanierungsrecht 13, 15 [23 ff]). Mohr sieht 
(aaO) das wichtigste Ziel des „Small Business Acts“, ehrlichen Unterneh-
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mern über eine Verkürzung der Tilgungs- und Entschuldungsfrist auf drei 
Jahre eine zweite Chance zu geben, durch die im geltenden Recht bestehen-
de Möglichkeit eines Sanierungsplans noch nicht als erfüllt an. Auch eine 
Reform des Schuldenregulierungsverfahrens für Private stand lange in 
Diskussion (vgl Näheres bei Mohr in Nunner-Krautgasser/Kapp/Clavora, 
Insolvenz- und Sanierungsrecht 13, 15, [20 ff und 23 ff]). Die von der Bun-
desregierung angekündigte Reform des Abschöpfungsverfahrens wurde mit 
dem IRÄG 2017 verwirklicht (s Rz 21). Zudem wurde 2021 in Umsetzung 
der RIRL die neue ReO eingeführt, mit der ebenfalls ein weiteres Instrument 
zur Restrukturierung von Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten 
geschaffen wurde (s Rz 886 ff).

Dem Versuch, im Zusammenhang mit dem IRÄG 1997 (endlich) ein 
praxistaugliches Reorganisationsverfahren zu schaffen, war kein Erfolg be-
schieden: In den ersten vier Jahren der Geltung des Unternehmensreorga-
nisationsgesetzes (URG), BGBl  I 1997/114, wurde nur ein einziges Un-
ternehmensreorganisationsverfahren erfolgreich durchgeführt (vgl dazu 
Reckenzaun/Hadl, ZIK 2001, 90  ff). Danach hat – soweit bekannt – kein 
weiteres Reorganisationsverfahren mehr stattgefunden, wobei die Einleitung 
eines solchen Verfahrens zur Schonung des Rufs des Unternehmens nicht 
öffentlich bekannt gemacht wird (zu all dem Näheres bei Rz 875  ff). Die 
verfahrensrechtlichen Bestimmungen des URG sind damit praktisch totes 
Recht. Anderes hingegen gilt für die materiell- und haftungsrechtlichen 
Bestimmungen, denen dadurch umso mehr Bedeutung zukommt (so auch 
Dellinger/Oberhammer/Koller Rz 582). Außerdem verweist das Eigenkapi-
talersatzrecht auf die Tatbestände des URG (§ 2 Abs 1 Z 3 EKEG). Auch die 
neue ReO bezieht sich auf die Tatbestände des URG und stellt ebenfalls ein 
vorinsolvenzliches Verfahren dar, durch das sich Schuldner einfacher ent-
schulden können sollen. Noch bestehen zu wenig Erfahrungen mit diesem 
neuen Entschuldungsinstrument, um beurteilen zu können, ob das Restruk-
turierungsverfahren das gleiche Schicksal erleiden wird wie das Reorgani-
sationsverfahren. Aktuell findet sich jedoch im Insolvenzedikt kein einziges 
Europäisches Restrukturierungsverfahren; die ordentlichen Restrukturie-
rungsverfahren sind nicht im Edikt ersichtlich, jedoch gab es bis zum Jahres-
ende 2021 noch kein einziges solches Verfahren (vgl Konecny, ZIK 2022, 81; 
s weiterführend zum Restrukturierungsverfahren unter Rz 886 ff).

B. Ziele und Grundsätze des Insolvenzverfahrens

Lit: Sprung, Zum Missbrauch des Konkurseröffnungsantrags, JBl 1969, 237; Rech-
berger, Bemerkungen zur österreichischen Insolvenzrechtsreform, ZZP 98 (1985) 257; 
Mohr, Die Reform des Unternehmensinsolvenzrechts – Ein Zwischenbericht, ZIK 1995, 
18; Chalupsky/Ennöckl/Holzapfel, Handbuch des österreichischen Insolvenzrechts 
(1986); Reich-Rohrwig/Zehetner, Das neue Insolvenzrecht: IRÄG 1997 und IESG (1997) 
17; Bertl/D. Mandl/G. Mandl/Ruppe (Hrsg), Insolvenz. Sanierung. Liquidation (1998); 
Lentsch, Unternehmensfortführung durch den Masseverwalter (1998); Rajak, Die Kultur 
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der Insolvenz, ZInsO 1999, 666; Oberhammer, Unternehmenssanierung als rechtspoliti-
sches Gestaltungsanliegen, in FS Oberhammer (1999) 119; Pernegger, Zum Verhältnis 
von Insolvenz- und Umsatzsteuerrecht, ÖstZ 2000, 131, 182; Paulus, Verbindungslinien 
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1. 	Singularexekution und Universalexekution

Die Einzelzwangsvollstreckung (Exekutionsverfahren) wird so lange als 
das geeignete Mittel zur Eintreibung von Forderungen angesehen, wie der 
– wenn auch zahlungsunwillige – Schuldner noch zahlungsfähig ist. Da die 
Befriedigung bei der Singularexekution nach dem Rangprinzip erfolgt, liegt 
hier die Begünstigung der zuerst handelnden Gläubiger in der Natur der Sa-
che. Dieses System ist aber dann nicht mehr zu rechtfertigen, wenn sich die 
wirtschaftliche Lage des Schuldners derart verschlechtert hat, dass er fällige 
Forderungen nicht mehr in angemessener Frist erfüllen kann, also zahlungs-
unfähig geworden ist. Ein Vollstreckungsverfahren nach den Grundsätzen 
der Spezialität und Priorität, in dem also nur einzelne Vermögensobjekte 
des Schuldners verwertet werden und der rasch handelnde Gläubiger vorran-
gig befriedigt wird, bietet in dieser Situation keine sachgerechte Lösung. Mit 
der GREx wurde zwar das Spezialitätsprinzip im Exekutionsverfahren abge-
schwächt, um eine effizientere Abwicklung – insb bei Involvierung mehrerer 
betreibender Gläubiger – zu erreichen; dennoch folgt das Insolvenzverfahren 
viel umfassender einem tatsächlichen Universalprinzip.

Die Universalexekution (Gesamtvollstreckung) im Rahmen eines Insol-
venzverfahrens stellt daher eine „soziale Form der Rechtsverfolgung“ (so 
Holzhammer 3) dar, die an die Stelle der individuellen Rechtsverfolgung 
in der Einzelzwangsvollstreckung tritt: Die Gläubiger sind hier gleich zu 
behandeln und bilden eine Gefahrengemeinschaft, die den aufgrund der 
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schlechten Vermögenslage des Schuldners unvermeidlichen Verlust ver-
hältnismäßig zu tragen hat. Das Insolvenzverfahren umfasst zwar nun das 
gesamte Schuldnervermögen, doch ist – im Konkurs- oder Sanierungsfall – 
nur eine perzentuelle Befriedigung der Gläubigerforderungen möglich. Die 
erzielte Quote entspricht dem Verhältnis der Aktiven (abzüglich der Verfah-
renskosten) zu den Passiven des Schuldnervermögens. Die Gesamtvollstre-
ckung der Insolvenz ist somit von den Grundsätzen der Universalität sowie 
der Parität und Perzentualität beherrscht (vgl Wegan 3).

Da die Gläubiger gem § 58 Z 1 IO im Insolvenzverfahren keinen Anspruch auf Kos-
tenersatz haben und insb bei der Verwertung nicht für jede einzelne Forderung Aufwen-
dungen notwendig sind, kann bei der Gesamtvollstreckung eine gewisse Kostenerspar-
nis erzielt werden.

Maßgebend für den Grundsatzwechsel ist der Beginn des Tages, der der 
öffentlichen Bekanntmachung des Inhalts des Insolvenzedikts durch Aufnah-
me in die Insolvenzdatei folgt (§ 2 Abs 1 IO); bei Vorliegen von anfecht-
baren Rechtshandlungen allenfalls schon ein früherer Zeitpunkt (vgl dazu 
Näheres bei Rz 437 ff).

Das Konkursverfahren als eine Erscheinungsform des Insolvenzverfah-
rens stellt sich demnach zumindest nach seiner ursprünglichen Zielsetzung 
primär als ein besonderes Vollstreckungsverfahren dar (vgl Sprung, JBl 
1969, 239). So wie in der Einzelzwangsvollstreckung wird das Vermögen des 
Schuldners durch Ausübung staatlicher Zwangsgewalt beschlagnahmt und 
verwertet, um mit Hilfe des Erlöses die Forderungen der Insolvenzgläubi-
ger (quotenmäßig) zu befriedigen. Zum Unterschied von der Einzelzwangs-
vollstreckung nach der EO braucht der Insolvenzgläubiger freilich keinen 
Exekutionstitel: Der Insolvenzteilnahmeanspruch wird jedem Gläubiger 
gewährt, dessen angemeldete Forderung in der allgemeinen Prüfungstagsat-
zung festgestellt worden ist (vgl Näheres bei Rz 222 und Rz 524  ff). Auf 
Grund dieser Forderungsprüfung weist das Insolvenzverfahren daher – unab-
hängig davon, ob es als Konkurs- oder als Sanierungsverfahren geführt wird 
– auch (schwache) Elemente eines Erkenntnisverfahrens auf.

2.	 Liquidation und Sanierung

Das Verfahren gegen einen zahlungsunfähigen Schuldner kann grundsätz-
lich zwei Richtungen verfolgen, und zwar die Liquidation („Zerschlagung“) 
seines Unternehmens oder dessen (auch übertragende) Sanierung. Die his-
torische Entwicklung zeigt, dass man ursprünglich im Falle des concursus 
creditorum bloß an ein Verfahren zur Liquidation des Schuldnervermögens 
dachte, um so für die (paritätische) Befriedigung der Gläubiger noch das 
Beste herauszuholen (vgl dazu Rajak, ZInsO 1999, 667).

Der Gedanke, dass eine Insolvenz nicht zwangsläufig zur Liquidierung 
des schuldnerischen Unternehmens führen muss, hat sich (nicht nur in Ös-
terreich) erst langsam durchgesetzt. Zwar kannte die dem Liberalismus ent-
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springende österr Concursordnung von 1868 im Konkurs von Vollkaufleuten 
den Zwangsausgleich, doch dürfte diese Möglichkeit der Vermeidung des 
Konkurses von geringer praktischer Bedeutung gewesen sein, zumal stets die 
geringen Quoten der damaligen Insolvenzverfahren beklagt werden. Eine – 
diesen Namen verdienende – soziale Form der Gesamtvollstreckung brachte 
erst die Konkursordnung von 1914. Gleichzeitig wurde mit der mittler-
weile längst aufgehobenen Ausgleichsordnung das Ausgleichsverfahren vom 
Konkurs gelöst und der Ausgleich allgemein zur Vermeidung des Konkurses 
zugelassen. Historisch stammen die Begriffe des Ausgleichsrechts daher aus 
dem Konkursrecht, sie haben jedoch mit der Schaffung eines eigenen Aus-
gleichsverfahrens eine tiefgreifende Wandlung erfahren: Das heute vom Sa-
nierungsverfahren abgelöste Ausgleichsverfahren war als Alternative zum 
Konkursverfahren gedacht, bei der das Unternehmen des Schuldners grds 
erhalten bleiben sollte. Dies sollte nicht nur dem Schuldner, sondern auch den 
Gläubigern zum Vorteil gereichen, die insgesamt auf eine bessere Befriedi-
gung hoffen durften. Mit der Ausgleichsordnung hatte der österr Gesetzgeber 
am Beginn dieses Jahrhunderts versucht, die bei außergerichtlichen (stillen) 
Ausgleichen gewonnenen praktischen Erfahrungen in einem gerichtlichen 
Verfahren umzusetzen und die Nachteile dieser Vereinbarung zwischen dem 
Schuldner und seinen Gläubigern, nämlich das Einstimmigkeitsprinzip, zu 
überwinden. Am Ende des Jahrhunderts zeigte sich freilich, dass gewissen 
Gesetzmäßigkeiten des Wirtschaftslebens durch verfahrensrechtliche Maß-
nahmen nicht mit durchschlagendem Erfolg gegengesteuert werden konnte: 
Der außergerichtliche Ausgleich – auch „stiller Ausgleich“ genannt – hatte 
gegenüber dem gerichtlichen Ausgleich durchaus die Oberhand behalten (vgl 
Näheres bei Rz 58 ff). Die Ausgleichsordnung wurde 2010 aufgehoben; es 
besteht jedoch weiterhin die Möglichkeit des gesetzlich nicht ausdrücklich 
geregelten außergerichtlichen Ausgleichs zur Entschuldung.

Wie die Entwicklung des österr Unternehmensinsolvenzrechts in den 
letzten 40 Jahren (seit dem IRÄG 1982) deutlich macht, hat die Zielsetzung 
der Sanierung (auch) des Unternehmensträgers immer mehr die Ober-
hand gewonnen (vgl dazu Lentsch, Unternehmensfortführung 3 ff), sodass 
das Insolvenzverfahren heute nur mehr bedingt den Kriterien eines Zwangs-
vollstreckungsverfahrens entspricht (nämlich vor allem dann, wenn es tat-
sächlich zur Liquidation des Unternehmensträgers kommt). Der Insolven-
zverwalter hat zwar auch bei einer Liquidation des Unternehmensträgers 
die Möglichkeit der Gesamtveräußerung des schuldnerischen Unternehmens 
im Wege eines „Asset Deals“; das Unternehmen kann somit uU auch dann 
„saniert“ werden, wenn der Unternehmensträger nicht entschuldet wird 
(„übertragende Sanierung“; Riel in Konecny/Schubert §  114a KO Rz 75). 
Allerdings zeigt das österr Insolvenzrecht nach hM eine klare Präferenz für 
die Sanierung des Unternehmensträgers (Riel in Konecny/Schubert § 114a 
KO Rz 76 mwN; krit Lentsch, Unternehmensveräußerung 313, demzufolge 
die Sanierung des Unternehmens und nicht des Unternehmensträgers neben 
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